
Der Gerichtshof
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Die Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften (EuGH) und des Gerichts erster Instanz (Gel), die im Vorjahr zahlreichen
Änderungen unterzogen worden waren1, blieben im Jahr 2001 im Wesentlichen un-
verändert. Die Verfahrensordnung des EuGH wurde um eine Bestimmung ergänzt,
nach der dem Europäischen Parlament - ebenso wie schon bisher dem Rat oder der
Kommission in entsprechenden Fällen - in Rechtssachen, in denen es nicht Partei
ist, eine Abschrift der Klageschrift und der Klagebeantwortung zu übermitteln ist.
Dadurch soll es auch dem Europäischen Parlament ermöglicht werden zu prüfen,
ob die Unanwendbarkeit eines von ihm und vom Rat gemeinsam erlassenen Rechts-
akts im Sinne von Art. 241 EGV geltend gemacht wird.2 Ferner wurde die Dienstan-
weisung für den Kanzler des Gel3 an die durch die Verfahrensordnung des Gel er-
weiterten Möglichkeiten der Verwendung moderner Kommunikationsmittel ange-
passt.4 Schließlich hat der EuGH mit Wirkung vom 1. Januar 2001 die Gestaltung
des Rubrums der Urteile und Beschlüsse vereinfacht, um den Einsatz moderner
Technologien bei der Erstellung der Texte in allen Amtssprachen vorzubereiten.5

Die Zahl der beim EuGH im Jahr 2001 anhängig gemachten Rechtssachen blieb
mit 504 im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert (2000: 503). Auch die pro-
zentualen Anteile der einzelnen Verfahrensarten wichen von den Werten des Vor-
jahres nur unwesentlich ab. Das Gewicht der Vorabentscheidungsersuchen war mit
47% etwas höher als im Vorjahr (2000: 44,5%). Entsprechend wiesen der Anteil der
direkten Klagen mit 37,1% (2000: 39,2%) und der Anteil der Rechtsmittel mit
14,3% (2000: 15,7%) einen leichten Rückgang auf. Die Zahl der erledigten Rechts-
sachen ging im Vergleich zum Vorjahr zurück: von 463 (2000) auf 398 (2001); die
Zahl der zum Jahresende beim EuGH anhängigen Rechtssachen war mit 839 etwas
höher (2000: 803). Beim Gel war ein Rückgang der anhängig gemachten Rechts-
sachen von 398 (2000) auf 345 (2001) zu verzeichnen. Auch die Zahl der erledig-
ten Rechtssachen sank gegenüber dem Vorjahr von 258 auf 230; die Zahl der zum
Jahresende beim Gel anhängigen Rechtssachen stieg von 661 (2000) auf 685
(2001 ).6

Nach dem Ende seiner ersten Amtszeit wurde das von Deutschland benannte
Mitglied des Gel, Jörg Pirrung, für die Zeit vom 1. September 2001 bis zum 31.
August 2007 erneut zum Mitglied des Gel ernannt.7

Der am 26. Februar 2001 unterzeichnete Vertrag von Nizza zur Änderung der
Gemeinschaftsverträge sieht tief greifende Änderungen im Gerichtssystem der
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Europäischen Union vor.8 Der Vertrag, der der Ratifikation durch alle Mitglied-
staaten bedarf, ist noch nicht in Kraft getreten.

Freizügigkeit - Unionsbürgerschaft

Die Freizügigkeit im Bereich privater Sicherheitsdienste war Gegenstand der
Rechtssache C-283/99.9 Das Erfordernis inländischer Staatsangehörigkeit für die
selbständige und die unselbständige Ausübung einer Tätigkeit im privaten Sicher-
heitsgewerbe in Italien erachtete der EuGH - in Fortführung seiner einschlägigen
Rechtsprechung zu ähnlichen Regelungen im spanischen und im belgischen Recht10

- als Verstoß gegen die Niederlassungs- und die Dienstleistungsfreiheit sowie die
Arbeitnehmerfreizügigkeit. Bemerkenswert erscheint seine Begründung für die
Nichtanwendbarkeit von Art. 48 (jetzt: 39) Abs. 4 EGV Zur dort vorgesehenen
Ausnahme der Freizügigkeit im Bereich der Beschäftigung in der öffentlichen Ver-
waltung stellte der EuGH fest, der Begriff „Beschäftigung in der öffentlichen Ver-
waltung" umfasse nicht die Beschäftigung im Dienst einer natürlichen oder juris-
tischen Person des Privatrechts, unabhängig von den Aufgaben, die der Beschäf-
tigte zu erfüllen habe. Da die Aufgabenwahrnehmung nach der italienischen
Rechtslage zwar eine staatliche Lizenz erforderte, diese jedoch nicht zur Ausübung
hoheitlicher Befugnisse berechtigen durfte, fügt sich das Urteil im Ergebnis in die
ständige Rechtsprechung des EuGH ein.

In der Rechtssache C-184/99" hatte der EuGH Gelegenheit, seine mit der
Rechtssache C-85/9612 begonnene Rechtsprechung zur Reichweite der Unionsbür-
gerschaft fortzusetzen. Das von einem belgischen Arbeitsgericht vorgelegte Vorab-
entscheidungsersuchen betraf eine belgische Regelung über die beitragsfreie Ge-
währung des Existenzminimums. Nach dieser Regelung wurde das Existenzmini-
mum den Angehörigen der EG-Mitgliedstaaten nur gewährt, soweit sie in den An-
wendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit fielen. Dem Kläger des Ausgangs-
verfahrens - einem französischen Staatsangehörigen, der an einer belgischen Uni-
versität ein Studium absolvierte - war das Existenzminimum unter Hinweis auf
seine Staatsangehörigkeit und seine fehlende Arbeitnehmereigenschaft verweigert
worden. Der EuGH stellte zunächst fest, dass die Versagung des Existenzminimums
allein auf der Staatsangehörigkeit des Klägers beruht, da ein belgischer Student die
begehrte Leistung erhalten hätte. Im Anwendungsbereich des EG-Vertrags ist eine
solche Diskriminierung nach Art. 6 (jetzt: 12) EGV grundsätzlich verboten. Zu den
vom Anwendungsbereich des EG-Vertrags erfassten Situationen zählt nicht nur die
Ausübung der durch den Vertrag garantierten Grundfreiheiten, sondern auch die
Ausübung der durch die Unionsbürgerschaft in Art. 8 a (jetzt: 18) EGV verliehenen
Freiheit, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhal-
ten. Was die insoweit zu beachtenden Beschränkungen und Bedingungen betrifft,
ergibt sich aus der Richtlinie 93/96/EWG des Rats vom 29. Oktober 1993 über das
Aufenthaltsrecht der Studenten13, dass ein Anspruch auf die Gewährung von Unter-
haltsstipendien durch die Richtlinie selbst nicht begründet wird; andererseits sieht
die Richtlinie aber auch keinen Ausschluss von Sozialleistungen vor. Demnach
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kann sich ein aufenthaltsberechtigter Student grundsätzlich darauf berufen, bei der
Gewährung des Existenzminimums nicht wegen seiner Staatsangehörigkeit diskri-
miniert zu werden. Allerdings ist der Aufnahmemitgliedstaat berechtigt, zu prüfen,
ob ein Student, der Sozialleistungen in Anspruch nimmt, die in der Richtlinie 93/96/
EWG festgelegten Voraussetzungen für das Aufenthaltsrecht, insbesondere die
Glaubhaftmachung ausreichender Existenzmittel, erfüllt. Aus der Inanspruchnahme
von Sozialleistungen darf jedoch keinesfalls automatisch geschlossen werden, dass
die Voraussetzungen für das Aufenthaltsrecht nicht erfüllt sind, denn die Wahr-
heitsmäßigkeit der Erklärung über ausreichende Existenzmittel ist zum Zeitpunkt
ihrer Abgabe zu beurteilen. Spätere Änderungen der finanziellen Situation des Stu-
denten, die von seinem Willen unabhängig sind, müssen außer Betracht bleiben.

Grundrechte

Das Auskunftsverweigerungsrecht von Unternehmen bei der Untersuchung von
Wettbewerbsverstößen durch die Kommission war Gegenstand der Rechtssache T-
112/98.14 Ein Unternehmen hatte gegen eine Kommissionsentscheidung Klage er-
hoben, durch die es im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen das gemeinschaft-
liche Kartellrecht zu bestimmten Angaben verpflichtet worden war. Die Klägerin
berief sich insbesondere auf Art. 6 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK) sowie auf die am 7. Dezember 2000 in Nizza prokla-
mierte Charta der Grundrechte der Europäischen Union15, um ihr Recht auf Aus-
kunftsverweigerung sowohl hinsichtlich rein tatsächlicher Gegebenheiten als auch
hinsichtlich verlangter Wertungen zu begründen. Das Gel stellte zunächst fest, dass
die EMRK als direkter Prüfungsmaßstab nicht in Betracht kommt, da diese nicht
Bestandteil des Gemeinschaftsrechts ist. Zu einer möglichen rechtlichen Bedeutung
der Charta der Grundrechte äußerte sich das Gel nicht, sondern wies darauf hin,
dass die Charta auf die angegriffene Entscheidung keine Auswirkungen haben
könne, da sie erst nach dem Erlass der Entscheidung proklamiert wurde. Das Gel
erinnerte jedoch an die ständige Rechtsprechung des EuGH, wonach die Grund-
rechte zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Gemeinschaftsrechts gehören. Zu
den Grundrechten zählt auch das Erfordernis der Wahrung der Verteidigungsrechte,
welches ein Auskunftsverweigerungsrecht umfasst. Das Auskunftsverweigerungs-
recht ist jedoch nicht absolut. Es bezieht sich nur auf solche Fragen, deren Beant-
wortung gleichbedeutend mit dem Eingeständnis einer Zuwiderhandlung wäre, für
die die Kommission den Nachweis zu erbringen hat, oder die eine Bewertung
bestimmter Umstände verlangen. Dagegen erstreckt sich das Auskunftsverwei-
gerungsrecht nicht auf Fragen nach rein tatsächlichen Begebenheiten, da die
Klägerin im weiteren Verfahrensverlauf den Nachweis führen kann, dass die mit-
geteilten Tatsachen eine andere als die von der Kommission beigemessene Bedeu-
tung haben. In Anwendung dieser Prüfungsmaßstäbe hob das Gel die angefochtene
Entscheidung teilweise auf.

Das bei der Annahme von Berichten des Rechnungshofs zu beachtende Verfah-
ren war Gegenstand der Rechtssache C-315/99 P16, einer Schadensersatzklage, die
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das Gel im ersten Rechtszug abgewiesen hatte.17 Der Rechnungshof hatte in einem
Sonderbericht - unter namentlicher Nennung der Rechtsmittelführer - eine Inter-
essenverquickung bei der Verwaltung eines Gemeinschaftsprogramms beanstandet.
Eine Anhörung der Betroffenen vor Annahme und Veröffentlichung des Berichts
hatte nicht stattgefunden. Der EuGH stellte fest, dass das Recht auf vorherige An-
hörung, auch wenn seine Beachtung dem Rechnungshof nicht ausdrücklich vorge-
schrieben ist, ein allgemeiner Rechtsgrundsatz ist, dessen Wahrung er zu sichern
hat. Dieses Recht gilt für jedes Verfahren, durch das die Interessen eines Dritten
spürbar beeinträchtigt werden können. Zwar handelt es sich bei den Berichten des
Rechnungshofs nicht um Entscheidungen, durch die Rechte der darin genannten
Personen unmittelbar beeinträchtigt werden. Jedoch können sie für die Betroffenen
so folgenschwer sein, dass ihnen vor der Verabschiedung Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben werden muss. Bei der Annahme des fraglichen Berichts hat der
Rechnungshof gegen das Recht auf Anhörung verstoßen. Wie das Gel verneinte der
EuGH jedoch die Kausalität dieses rechtswidrigen Verhaltens für den geltend ge-
machten Schaden. Der vom Gel festgestellte Verstoß des Rechtsmittelführers gegen
die Regeln einer guten Verwaltung war auch nach Ansicht des EuGH nicht so
schwerwiegend, dass eine vorherige Anhörung den Rechnungshof nicht zu einer
Änderung des Berichts hätte veranlassen können. Die namentliche Nennung von
Betroffenen hielt der EuGH für zulässig, soweit es sich um schwerwiegende Fälle
handelt oder eine Verwechselungsgefahr besteht, durch die Drittinteressen beein-
trächtigt werden könnten.

Staatliche Beihilfen

In den Rechtssachen C-99/9818 und C-204/9719 erklärte der EuGH zwei Entschei-
dungen der Kommission für nichtig, die diese im Rahmen ihrer Aufsicht über staat-
liche Beihilfen erlassen hatte. In beiden Fällen war die Nichtigkeitsklage erfolg-
reich, weil die Kommission Bedeutung und Tragweite der beihilferechtlichen Vor-
prüfungsphase nach Art. 93 (jetzt: 88) Abs. 3 EGV verkannt hatte. Der EuGH
machte grundlegende Ausführungen zu Sinn und Zweck der Vorprüfungsphase und
ordnete diese in das vertragliche System der Beihilfenaufsicht ein. Demnach dient
die Vorprüfungsphase nicht der eingehenden Prüfung der notifizierten Beihilfe,
sondern sie soll der Kommission lediglich eine erste Meinungsbildung über die
Vereinbarkeit der angezeigten Beihilfe mit dem EG-Vertrag ermöglichen. Ergeben
sich dabei ernste Zweifel an der Vertragskonformität der Beihilfe, so ist die Kom-
mission verpflichtet, unverzüglich das in Art. 93 (jetzt: 88) Abs. 2 EGV vorgesehe-
ne kontradiktorische Prüfungsverfahren einzuleiten. Von der Vereinbarkeit einer
Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt darf die Kommission in der Vorprüfungs-
phase nur dann ausgehen, wenn sie nach einer ersten Prüfung die Überzeugung
gewinnt, dass die Beihilfe unter allen rechtlichen Aspekten vertragskonform ist. In
ihre Meinungsbildung muss sie auch Anhaltspunkte einbeziehen, nach denen die
Beihilfe gegen andere Vertragsbestimmungen, etwa gegen das Verbot diskriminie-
render Besteuerung gemäß Art. 95 (jetzt: 90) EGV, verstoßen könnte. Die Frist für
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den Abschluss der Vorprüfungsphase hat der EuGH in seiner Lorenz-Rechtspre-
chung20 auf zwei Monate festgelegt, um dem betroffenen Mitgliedstaat Rechts-
sicherheit zu verschaffen. Die Zweimonatsfrist ist daher kein bloßer Richtwert, wie
die Kommission meinte, sondern rechtlich verbindlich und darf ohne Zustimmung
des betroffenen Mitgliedstaats nicht überschritten werden. Sie wird mit der voll-
ständigen Anmeldung des Beihilfevorhabens in Gang gesetzt. Die an eine vollstän-
dige Anmeldung zu stellenden Anforderungen richten sich nach dem begrenzten
Zweck der Vorprüfungsphase. Die Anmeldung muss daher nur diejenigen Infor-
mationen enthalten, die der Kommission eine erste Meinungsbildung ermöglichen.
Die Kommission ist nicht befugt, durch Nachfragen zu untergeordneten Aspekten
der angezeigten Beihilfe den Beginn der Zweimonatsfrist künstlich zu verlängern.

Europa-Abkommen

In den Rechtssachen C-63/9921, C-257/9922, C-235/9923 und C-268/9924 hat der
EuGH die aus den Europa-Abkommen mit Polen, Tschechien und Bulgarien er-
wachsende Rechtsstellung der Angehörigen dieser Staaten im Bereich des Nieder-
lassungsrechts präzisiert und gestärkt, ohne sie jedoch mit dem Niederlassungsrecht
der EG-Angehörigen nach Art. 43 EGV vollständig auf eine Stufe zu stellen. In
allen Rechtssachen hatten sich Angehörige der drei mit der Gemeinschaft assozi-
ierten Staaten auf Bestimmungen der Europa-Abkommen über das Niederlas-
sungsrecht berufen, um im Vereinigten Königreich bzw. in den Niederlanden einer
selbständigen Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Über eine nach nationalem
Recht erforderliche Aufenthaltsgenehmigung verfügten sie nicht. Zunächst stellte
der EuGH klar, dass die Bestimmungen der Europa-Abkommen über das Nieder-
lassungsrecht, soweit sie die Angehörigen der assoziierten Staaten betreffen, un-
mittelbare Wirkung entfalten, da sie eine klare, eindeutige und unbedingte Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten zur Gleichbehandlung mit ihren eigenen Staats-
angehörigen begründen. Die Angehörigen der assoziierten Staaten können sich da-
her vor den Gerichten der Mitgliedstaaten auf diese Bestimmungen berufen. Nicht
geklärt war bisher jedoch die Frage, ob das Verbot der Diskriminierung im Bereich
selbständiger Erwerbstätigkeiten nur auf solche Angehörigen assoziierter Staaten
anwendbar ist, die sich bereits rechtmäßig in dem betreffenden Mitgliedstaat auf-
halten, oder ob es darüber hinaus ein Aufenthaltsrecht zur Wahrnehmung des
Niederlassungsrechts begründet. Die Generalanwälte wandten sich einmütig da-
gegen, aus den Abkommensbestimmungen über das Niederlassungsrecht ein
Aufenthaltsrecht herzuleiten. Im Ergebnis plädierten sie für eine Analogie zu dem
insoweit eindeutigen Diskriminierungsverbot im Bereich unselbständiger
Beschäftigung, welches ausdrücklich eine rechtmäßige Beschäftigung bzw. einen
rechtmäßigen Aufenthalt voraussetzt. Der EuGH lehnte eine solche Analogie ab
und stellte fest, dass die Europa-Abkommen den Angehörigen der assoziierten
Staaten zur Wahrneh-mung des Niederlassungsrechts ein Einreise- und Aufent-
haltsrecht als Nebenrecht zuerkennen. Dieses Recht wird jedoch nicht schrankenlos
gewährleistet. Die Mitgliedstaaten verfügen aufgrund einer allgemeinen
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Bestimmung der Europa-Abkommen über das Recht, Einreise und Aufenthalt
sowie die Niederlassung von Angehörigen der assoziierten Staaten zu beschränken,
sofern dadurch die Ausübung des Niederlassungsrechts nicht unmöglich gemacht
oder übermäßig erschwert wird. Damit vereinbar ist es etwa, wenn ein Mitgliedstaat
vor der Einreise den Nachweis verlangt, dass der Antragsteller tatsächlich beab-
sichtigt, einer selbständigen Er-werbstätigkeit nachzugehen, ohne zugleich auf eine
unselbständige Beschäftigung oder öffentliche Mittel zurück zu greifen, und dass er
von Anfang an über hinreichende Mittel und vernünftige Erfolgsaussichten verfügt.
Was die vom Niederlas-sungsrecht erfassten Tätigkeiten betrifft, sah der EuGH
keinen Grund, dem in den Europa-Abkommen verwendeten Begriff der „selbstän-
digen Erwerbstätigkeiten" einen engeren Anwendungsbereich zu geben als dem
gleichlautenden Begriff in Art. 52 (jetzt: 43) EGV. Beide Begriffe haben somit die
gleiche Bedeutung und Tragweite.

Institutionelle Fragen

Die Abgrenzung der Befugnisse des Europäischen Parlaments und der mitglied-
staatlichen Behörden bei der Aberkennung von Abgeordnetenmandaten war Gegen-
stand der Rechtssache T-353/00 R.25 Nach Art. 12 Abs. 2 des Direktwahlakts von
197626 muss ein Mitgliedstaat, auf dessen innerstaatlichen Vorschriften das Frei-
werden eines Sitzes im Europäischen Parlament beruht, dieses darüber unterrichten.
Das Europäische Parlament hat davon Kenntnis zu nehmen. Dem Antragsteller war
von den zuständigen nationalen Stellen wegen einer Straftat das Mandat als Vertre-
ter im Europäischen Parlament aberkannt worden. Nachdem das innerstaatliche
Einspruchsverfahren gegen den Mandatsentzug abgewartet worden war, erklärte
die Präsidentin des Europäischen Parlaments, das Parlament nehme die Aberken-
nung des Mandats zur Kenntnis. Der Antragsteller begehrte vor dem Gel die Aus-
setzung des Vollzugs dieser Erklärung, in deren Folge an Stelle des Antragstellers
eine Nachfolgerin benannt worden war. Der Präsident des Gel erklärte den Antrag
für zulässig, da die angefochtene Handlung gegenüber dem Antragsteller Rechts-
wirkungen entfalten und daher gemäß Art. 230 EGV mit der Nichtigkeitsklage
angegriffen werden könne. Er hielt es für möglich, dass die im Direktwahlakt vor-
gesehene „Kenntnisnahme" über eine bloße Verwaltungsformalität hinaus gehe und
dem Europäischen Parlament in bestimmtem Umfang ein Prüfungsrecht einräume.
Zudem entfalte die „Kenntnisnahme" für den Antragsteller besondere Rechts-
wirkung, da sie den Vollzug des Mandatsverlusts bezwecke, der frühestens mit
Vornahme der angefochtenen Handlung eingetreten sei. Da es der Präsident des Gel
auch für möglich hielt, dass das Verfahren der „Kenntnisnahme" mit Fehlern
behaftet war, gab er dem Antrag statt.

In den Rechtssachen T-222/99 u.a.27 musste sich das Gel mit der Frage befassen,
ob Abgeordnete des Europäischen Parlaments mit unterschiedlicher politischer
Zugehörigkeit Fraktionsstatus beanspruchen können. Art. 29 der Geschäftsordnung
des Europäischen Parlaments (GO)28 bestimmt, dass die Mitglieder des Parlaments
entsprechend ihrer politischen Zugehörigkeit Fraktionen bilden können. Das
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Europäische Parlament, das von der Gründung einer „Technischen Fraktion der
unabhängigen Abgeordneten" Unterricht worden war, legte Art. 29 GO dahin aus,
dass die Bildung einer Fraktion unzulässig ist, die offen jede politische Zusammen-
gehörigkeit zwischen ihren Mitgliedern verneint. Gegen diese Auslegung richteten
sich die Klagen. Das Gel erklärte die Klagen für unbegründet. Art. 29 GO kann
demnach nicht dahin ausgelegt werden, dass die politische Zusammengehörigkeit
für die Fraktionsbildung nur ein mögliches Kriterium neben anderen darstellt. Viel-
mehr ist die politische Zusammengehörigkeit eine zwingende Voraussetzung. Das
Europäische Parlament ist auch befugt, die politische Zusammengehörigkeit,
welche in Ermangelung gegenteiliger Hinweise vermutet wird, zu prüfen. Schließ-
lich verletzt die Regelung über die Fraktionsbildung auch nicht den Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Abgeordneten. Denn das Europäische Parlament ist auf-
grund seiner internen Organisationsgewalt im Hinblick auf eine wirksame Orga-
nisation seiner Arbeit befugt, sich in politische Fraktionen zu untergliedern. Die da-
raus folgende Unterscheidung zwischen fraktionsangehörigen und fraktionslosen
Abgeordneten ist somit gerechtfertigt.

In der Rechtssache T-209/0029 ging es um die Stellung des Bürgerbeauftragten im
institutionellen System der Gemeinschaft. Der Kläger hatte sich wegen einer ver-
meintlichen Benachteiligung in einem von der Kommission veranstalteten Aus-
wahlverfahren an den Bürgerbeauftragten gewandt. Dieser hatte es angesichts der
Umstände des Falls nicht für erforderlich gehalten, mit der Kommission eine güt-
liche Lösung zu suchen. Wegen dieses Verhaltens erhob der Kläger beim Gel Klage
auf Schadensersatz, welche er sowohl gegen den Bürgerbeauftragten als auch gegen
das Europäische Parlament richtete. Das Gel wies die Klage, soweit sie sich gegen
das Europäische Parlament richtete, vorab durch Beschluss als unzulässig ab. Es
stellte fest, dass etwaige Fehler, die der Bürgerbeauftragte bei der Ausübung der
ihm durch den EG-Vertrag zugewiesenen Aufgaben begeht, nicht dem Europä-
ischen Parlament zugerechnet werden können. Die zwischen dem Bürgerbeauf-
tragten und dem Europäischen Parlament gemäß Art. 195 EGV bestehenden Ver-
bindungen sind nur organisatorischer, nicht funktioneller Natur. Sie geben dem
Europäischen Parlament keine rechtliche Handhabe, auf die Behandlung bestimm-
ter, beim Bürgerbeauftragten eingereichter Beschwerden, Einfluss zu nehmen.
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